
Öffentliche Bekanntmachung 

der Stadt Brakel 
 

 
 

 

Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet“ im Stadtbezirk 
Brakel-Gehrden 
 
 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

Der Bauausschuss der Stadt Brakel hat in seiner Sitzung am 03.06.2019 be-
schlossen, den im Betreff genannten Bauleitplan öffentlich auszulegen. 
 

Der Entwurf dieses Bauleitplanes nebst Begründung liegt in der Zeit vom 
 

 
05. August 2019 bis 05. September 2019 einschließlich 

 

 
bei der Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Am Markt 12, Zimmer 35, während der 

allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Neben dem Entwurf des Bauleitplans und seiner Begründung einschließlich des 

Umweltberichts nach Anlage 1 zum BauGB mit den aufgrund der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belangen des Umweltschutzes sind 

folgende Dokumente verfügbar, die umweltbezogene Informationen enthalten: 
 

- Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen/ Bezirks-
stelle für Agrarstruktur Ostwestfalen-Lippe, Brakel, vom 15.10.2018 im 
Rahmen des Scopings (Vorverfahren) zum Planvorentwurf zu nahegelege-

nen landwirtschaftlichen Betrieben und deren immissions- sowie emissi-
onsschutzrechtliche Berücksichtigung im weiteren Planverfahren; 

 
- Stellungnahme des Kreises Höxter vom 22.10.2018 im Rahmen des Sco-

pings (Vorverfahren) zum Planvorentwurf zu einer nordwestlich des Plan-

gebiets befindlichen Altlast; 
 

- Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen/ Bezirks-
stelle für Agrarstruktur Ostwestfalen-Lippe, Brakel, vom 06.02.2019 im 
Rahmen der Behördenbeteiligung zum Planvorentwurf zu erforderlichen 

Gehölzanpflanzungen am Rand des Plangebiets; 
 

- Stellungnahme des Kreises Höxter vom 12.02.2019 im Rahmen der Be-
hördenbeteiligung zum Planvorentwurf abermals zu der nordwestlich des 
Plangebiets befindlichen Altlast. 

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Offenlegungsentwurf 

bei der Stadtverwaltung Brakel abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 

 



Diese Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich auf 
der Internetseite der Stadt Brakel unter https://www.brakel.de/bauleitplanung 

verfügbar. 
 
Das Plangebiet liegt südöstlich der Ortschaft Gehrden, westlich der B 252, nörd-

lich der Straße „Am Dalsterberg“ (L 953) und beidseitig der Straße „Gewerbege-
biet“. 

 
Es ist Teil der Gemarkung Gehrden und umfasst in der Flur 5 die Flurstücke 
243, 242, 216, 267, 266, 306, 305, 282, 206, 260, 261, 336 tlw., 192 tlw., 246, 

193, 221, 182, 312, 313, 329, 178, 328, 175, 174, 218, 248, 317 und 316 (sie-
he nachstehende Skizze). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB. 
 

 

Brakel, den 02.07.2019 
 
 
 

Hermann Temme, Bürgermeister der Stadt Brakel 



 

Die Löschgruppe Erkeln  

trauert um Josef Berghane 
 

 
Im Alter von 79 Jahren verstarb der Oberfeuerwehrmann Josef Berghane. 

Seit 1980 war der Verstorbene Mitglied der Löschgruppe Erkeln und hat 
jahrelang seinen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr verrichtet. 

 
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahre 2000 hat 

er sich stets für die Belange der Feuerwehr interessiert und eingesetzt. 

 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 
    Sven Heinemann         Christopher Pöppe 

Leiter der Feuerwehr       Löschgruppenführer 
 

 

 



 

Die Stadt Brakel  

trauert um Karl Heilemann 
 

 
Der ehemalige Bürgermeister und Gemeindedirektor der damals 

selbstständigen Gemeinde Siddessen Karl Heilemann ist am 17.07.2019 im 

Alter von 90 Jahren verstorben. 

 

Er war von 1969 bis zur kommunalen Neugliederung 1975 Bürgermeister 

und der in Ostwestfalen-Lippe einzige ehrenamtliche Gemeindedirektor der 

Gemeinde Siddessen.  

 

Von 1975 bis 1994 war er Mitglied im Rat der Stadt Brakel, Vorsitzender 

des Bezirksausschusses Siddessen sowie der Leiter der 

Bezirksverwaltungsstelle in Siddessen. 

 

Ferner war er 1974 Gründer des Hallenbauförder- und Hallenvereins 

Siddessen, dem er bis zu seinem Tod als Vorsitzender vorstand. 

 

Für seine politischen und ehrenamtlichen Verdienste, insbesondere für 

seinen Heimatort Siddessen, wurde Herrn Heilemann 1990 das 

Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 

 

Die Stadt Brakel trauert um den Verstorbenen und wird ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 
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